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Hygienekonzept zum Spielbetrieb 

Handballabteilung 

in der Turnhalle Realschule Weiden 

 

 

 

Unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen in der 

Fünfzehnten Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
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Kontaktdaten 

Verein 

Veranstalter:  Handballabteilung DJK Weiden 

stellv. Vorstand: Markus Sparrer 

   Mooslohstr. 136 

   92637 Weiden 

   0151/1470745 

   info@djkweiden.de 

 

Abteilungsleiter:  Michael Kuhn 

   Ziegelleite 23  

   92712 Pirk 

   0170/9198062 

   handball@djkweiden.de 

 

Zuständiges Gesundheitsamt 

Staatliches Gesundheitsamt im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 

Maistraße 7 - 9 

92637 Weiden 

09602 / 796210 

gesundheitsamt@neustadt.de 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 

Telefon: 116 117 
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Corona-Hygienebeauftragte des Vereins 

 

1. Beauftragte Sparrer Markus (stellv. Vorstand)  

0151/14707452  

mspower@arcor  

 

2. Beauftragter Harald Biersack (stellv. Vorstand) 

0176/60928153 

biersack.h@gmail.com 

 

3. Beauftragter Silke Bartsch (DJK Geschäftsstelle)  

0961/32340  

info@djkweiden.de  
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ANREISE UND HALLE 

1. Anreise der Mannschaften und SchiedsrichterInnen zur Halle 

1.1  Keine Reise bzw. Teilnahme bei Symptomen. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause. 

1.2  Teilnahme von Corona-Verdachtsfällen am Spielbetrieb: 

Die Gesundheitsämter und die gültige Infektionsschutzverordnung sprechen Kontaktverbote bzw. Quarantäne für 

Corona-Verdachtsfälle und sog. Kontakt-1-Personen aus, zumindest so lange, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. 

Dies ist unabhängig davon, ob sich das durch persönliche Auflage des Gesundheitsamts oder aus einer allgemein 

gültigen Vorschrift ergibt (z.B. Reiserückkehrer aus Risikogebieten). 

Darüber hinaus ist das Betreten der Sporthalle nur erwachsenen Personen gestattet, welche entsprechend der 2G-
Regelung entweder geimpft oder genesen sind. Ein Nachweis hierüber ist beim Betreten der Sportstätte 

vorzuzeigen.  

 

Für Kinder und Jugendliche, welche im Rahmen ihrer Schulbesuche regelmäßig getestet werden, gelten keine 
gesonderten Bestimmungen. Solange negative Testergebnisse vorliegen, ist die Teilnahme am Trainings- oder 

Spielbetrieb möglich. Diese Regelung gilt mindestens bis zum 31.12.2021. 

 

ACHTUNG: Für die aktiven Teilnehmer, also die Spieler, gilt 3G (geimpft, getestet, genesen)! 
 

Für Kinder und Jugendliche, welche im Rahmen ihrer Schulbesuche regelmäßig getestet werden, findet die 2G-Regel 
für Zuschauer und die 3G-Regel für Spieler keine Anwendung. 

 

 
Corona-Handlungsempfehlungen BLSV (Stand 17.02.2022) 
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1.3 Maskenpflicht 

Eine der Ampel-Stufe entsprechende Maske muss bis in die Kabine und bis zum Beginn des Warm-Ups getragen 

werden. 

Seit dem 24.11.2021 gilt eine vollumfängliche FFP2-Maskenpflicht. Für Aktive ist das Abnehmen der Maske nur zur 

Sportausübung gestattet! 

 

2. Kabinen / Räume / Halle 

2.1 Kabinen 

Die zu benutzenden Kabinen sind mit dem Namen des Vereins versehen. 

In den Kabinen ist auf die Einhaltung des Abstands zu achten und der Aufenthalt auf ein Minimum zu beschränken. 

2.2 Schiedsrichterkabine 

Hier halten sich grundsätzlich nur die Schiedsrichter auf, die Kabine ist separat und es ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

2.3 Raum für die Technische Besprechung 

Die Technische Besprechung wird in einem Geräteraum in der Nähe des Zeitnehmertischs durchgeführt, in dem sich 

zum Zeitpunkt der Besprechung lediglich die erforderlichen Personen (je ein MV, ZN/S, SR) aufhalten dürfen. Alle 

Personen müssen eine FFP2-Maske tragen und sollten den gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

Auch der Abschluss des Spielprotokolls wird hier durchgeführt. 

2.4 Duschen 

Zeitnahes Duschen nach dem Sport wird empfohlen. 

2.5 Reinigung der Räumlichkeiten 

Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten muss gewährleistet werden. 

Bei mehreren Spielen pro Tag muss darauf geachtet werden, dass die Kabinen nach Verlassen einer Mannschaft und 

dem Zutritt der nächsten gut durchlüftet werden. 

3. Spielfeldzugang 
Die Mindestabstandsregelung im Spielfeldzugang muss zu allen Zeiten eingehalten werden.  

Zuschauer haben zum Spielfeld grundsätzlich keinen Zutritt! 

 

4. Hygieneverantwortung 
Die Hygieneverantwortung liegt beim Heimverein. 

Der Hygieneverantwortliche besitzt das Hausrecht und ist verpflichtet Personen der Halle zu verweisen, die die 

Hygienevorschriften nicht beachten. 

Der Hygieneverantwortliche ist berechtigt, diese Pflichten an den zuständigen Trainer/Betreuer oder eine andere 

geeignete Person abzugeben. 
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ZUSCHAUER 
 

Die 2G-Regelung greift. Nur geimpften und genesenen Personen ist es erlaubt, die Halle zu betreten.  
 

NEU: Schüler und Schülerinnen sind von 2G durch eine Ausnahmeregelung ausgenommen! 
 

Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Die Maske ist vollumfänglich zu tragen, d.h. auch auf der Tribüne. 

 

 

4. Allgemeines 

Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich zwischen allen Teilnehmern, 

also Zuschauern, Teilnehmern und Mitwirkenden, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

Für alle Besucher gilt in geschlossenen Räumen und in der Halle die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Diese darf 

auch auf der Tribüne nicht abgenommen werden! Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist in jedem Fall einzuhalten. 

Lediglich Personen aus demselben Haushalt dürfen den Mindestabstand unterschreiten. 

Beim Betreten der Halle muss je nach aktueller Regelung ein entsprechender Impf-, Genesenen oder Testnachweis 

vorgelegt werden. 

Ausgenommen von der Nachweispflicht sind: Kinder bis zum 6. Lebensjahr, Schülerinnen und Schüler bis zum 12. 

Lebensjahr, die in der Schule regelmäßig getestet werden (mit entsprechendem Nachweis), noch nicht eingeschulte 

Kinder. 
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Erklärung zur 3G Regel 

zum Spielbetrieb der Handabteilung der DJK Weiden 

 

Spieltag: _______________________ 

 

Hiermit erkläre ich: 

Name: 

Vorname: 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

o Trainer/in 

o Mannschaftsbetreuer/in, 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

dass ich mich persönlich davon überzeugt habe, 

dass alle sich im Kabinenbereich und Spielfeld aufhaltenden Personen des 

 

______________________________________________ 

Vereinsname 

 

gemäß 3G-Regel geimpft, genesen oder getestet sind. 

Namensliste lt. Eintrag in NuLiga. 

 

Zuschauer oder andere Begleitpersonen der Gastmannschaft, die nicht Teil der aktiven Mannschaft sind (NuLiga-Liste), 

haben keinen Zutritt zum Kabinenbereich oder Spielfeld.  

Für die Einhaltung ist die Gastmannschaft verantwortlich. 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Text gelesen und verstanden habe, sowie alle Angaben 

wahrheitsgemäß gemacht wurden. 

 

 

Ort / Datum/ Unterschrift 

 

 

 

 

Hinweis: Wer dieses Dokument fälscht oder nachträglich verändert oder das unechte oder verfälschte Dokument gebraucht, handelt strafbar. 

Strafbar ist es auch, ein objektiv unrichtiges Gesundheitszeugnis gegenüber Behörden oder Versicherungen zu gebrauchen.  

Note: Anybody forging or subsequently altering this document or using the forged or falsified document may be prosecuted. It is also a criminal 

offence to present an objectively incorrect health certificate to the authorities or insurance companies. 

 


